
Aufruf zur Einreichung von Kleinstprojekten 
Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur- und 

Küstenschutz (GAK) in der LEADER-Förderperiode 2023-2027  
zum GAP-Strategieplan Rheinland-Pfalz  

 

 

 
 Kofinanziert von der 

Europäischen Union 

Förderaufruf zur Einreichung von Kleinstprojekten im Rahmen des 
Regionalbudgets 

 
Aufgerufenes Fördermittel-Budget: 66.666 € (unter Vorbehalt der formalen Zustimmung 

der Bewilligungsstelle) 
Start des Aufrufs 02. Februar 2026 
Frist zur Einreichung von Projekten: 20. März 2026 
Datum der Projektauswahl: 21. April 2026 

Rahmenbedingungen 

 Mögliche Antragssteller: Kommunen, Vereine und Verbände, Private 

 Die Auswahlkriterien der LAG sichern den Beitrag des Projektes zur Umsetzung der 

LEADER-Entwicklungsstrategie (LILE)  

 Zuwendungshöhe abhängig von der Art des Projektträgers bei 30 bis 80%; die 

Umsatzsteuer ist nicht förderfähig 

 Gesamtkosten des Projektes betragen max. 20.000 € (netto); Förderungen unter 3.000 € 

werden nicht gewährt 

Förderfähig sind Maßnahmen aus allen Handlungsfeldern der Entwicklungsstrategie (LILE), 
sofern die Mindestpunktzahl erreicht wird. Aufgrund des kurzen Zeitfensters zur 
Umsetzung empfehlen wir, keine Baumaßnahmen zu beantragen.  
Geförderte Beispiele aus der Vergangenheit: 
 Investitionen in die Ausstattung von Erholungs- und Freizeiteinrichtungen   
 Erhaltung und Ausstattung dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen 
 Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter zur Grundversorgung  
Nicht förderfähig sind insbesondere Erschließungsvorhaben, gesetzlich vorgeschriebene 
Planungsarbeiten, Leistungen der öffentlichen Verwaltung, laufende Betriebs- und Unterhalts-
kosten, Kauf von Tieren und Land, einzelbetriebliche Beratung,… (Liste nicht abschließend!) 

Ablauf des Auswahlverfahrens 

 Beratung durch die LAG-Geschäftsstelle 

 Einreichung der vollständigen Antragsunterlagen bei der LAG-Geschäftsstelle bis 20. März.  

 Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit durch das Regionalmanagement  

 Projektauswahl durch den Vorstand der LAG Pfälzerwald plus am 21. April 

 Nach der Projektauswahl schließt die LAG mit dem Projektverantwortlichen einen Unter-

stützungsvertrag ab. Danach darf mit der Projektumsetzung begonnen werden. 

 Nach Projektabschluss: Mitteilung der tatsächlich beanspruchten Mittel bis 31. Oktober  

 Vorlage eines Verwendungsnachweises mit Kosten- und Zahlungsnachweisen bei der 

LAG-Geschäftsstelle bis 10. Januar 2027 

Weitere Informationen und Antragsunterlagen unter www.pfaelzerwaldplus.de 
Anschrift zur Einreichung der Unterlagen: 

Geschäftsstelle LAG Pfälzerwald plus e.V. 

c/o Kreisverwaltung Südwestpfalz 

Unterer Sommerwaldweg 40-42 (Sitz der Geschäftsstelle: Delaware Avenue 12) 

66953 Pirmasens  

Ute Weisbrod-Mohr und Moni Satory 

Tel 06331/809-309 bzw. -343  

E-Mail: u.weisbrod-mohr@lksuedwestpfalz.de bzw. m.satory@lksuedwestpfalz.de  

http://www.pfaelzerwaldplus.de/
mailto:u.weisbrod-mohr@lksuedwestpfalz.de

